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Mellingen, im August 2021 

 

Schulordnung  

Schulweg 

Die Verantwortung für den Schulweg liegt bei den Eltern. Wir bitten die Eltern, die Kinder 
den Schulweg zu Fuss zurücklegen zu lassen und sie nicht mit dem Auto zu chauffieren.  

Kinder mit einem Schulweg, der länger als 1 km ist, erhalten nach bestandener Veloprüfung 
auf Gesuch der Eltern die Erlaubnis, ihr Velo auf dem Schulareal in einem zugewiesenen 
Parkplatz abzustellen. 

Die Benützung von Kickboards für den Schulweg ist frühestens ab der 2. Klasse erlaubt. 
Wir bitten Sie, aufgrund der Gefahren im Verkehr gut abzuwägen, ob die Benützung eines 
Kickboards sinnvoll und verantwortbar ist. Die Kickboards müssen in den dafür 
vorgesehenen Ständern abgestellt werden und es empfiehlt sich, die Boards mit einem 
Schloss abzuschliessen.  

Von der Benützung von weiteren fahrzeugähnlichen Geräten wie Inline Skates, Rollbrettern 
etc. auf dem Schulweg raten wir dringend ab (Unfallgefahr). Wir stellen keinen Stauraum im 
Schulhaus für diese Geräte zur Verfügung. 

Die Schule kann für Diebstahl und Vandalismus an Velos, Kickboards keine Haftung 
übernehmen. Es gibt keine entsprechende Schulversicherung.  

Dasselbe gilt für andere private Gegenstände (Wertgegenstände, Spielzeuge, Sammelkarten 
etc.) Wir empfehlen darum, solche Gegenstände zu Hause zu lassen. 

Die Kinder sollen: 

-  nicht früher als 10 Minuten vor Schulbeginn auf dem Schulhausareal eintreffen. Das 
Schulhaus bleibt über Mittag von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr geschlossen. 

-  unmittelbar nach Schulschluss auf dem zeitlich und geographisch kürzesten Weg nach 
Hause zurückkehren. 

Während der grossen Pause am Morgen und Nachmittag 

 Das Fahren mit Kickboard, Rollschuhen, Velo etc. ist während der grossen Pausen nicht 
gestattet. 

 Die Kinder halten sich ausserhalb des Schulhauses auf. 

 Im eigenen Schulzimmer dürfen sich die Kinder nur mit Bewilligung der Klassen-
lehrperson aufhalten. 

 Anweisungen und Entscheide der Pausenaufsicht sind zu beachten und zu befolgen. 

 Alle Kinder gehen sorgfältig mit den Spielgeräten um. 

 

bitte wenden 

 

  



 

 

 

Bitte beachten 

 Private elektronische Geräte (Mobiltelefone, GPS-Tracker, Digitalkameras, etc.) sollen 
nicht in die Schule mitgebracht werden und dürfen nicht verwendet werden. Ausnahmen 
sind nur nach Absprache mit einer Lehrperson möglich. 

 Die Schülerinnen und Schüler tragen in der Schule angemessene Kleidung.  

 Der Unterricht beginnt pünktlich. 

 Während dem Unterricht sind weder Kopfbedeckungen noch Kaugummikauen erlaubt.  

 Im Schulhaus wird nicht gelärmt, gerannt, gerauft oder mit Bällen gespielt. 

 Auf den Pausenplätzen besteht ein allgemeines Fahrverbot. 

 Während des Schulbetriebes darf das Schulareal nur mit Bewilligung einer Lehrkraft 
verlassen werden. 

 Den Anlagen, dem Schulhaus, dem Mobiliar, den Einrichtungen der Schule und den 
Gegenständen der Mitschülerinnen und Mitschüler muss Sorge getragen werden. 
Verursachte Schäden können (den Eltern) in Rechnung gestellt werden. 

 Es darf keine körperliche oder anderweitige Gewalt angewendet werden.  

 Es ist verboten, Waffen jeglicher Art in die Schule mitzubringen.  

 Die Schülerinnen und Schüler haben die beim Schulhauseingang ausgehängten 
Verhaltensregeln einzuhalten. 

  
 

 
 
Felix Burkard, Schulleitung Primarschule 
 
 
  
 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern 

Wir bitten Sie, die Kenntnisnahme der Schulordnung bis am Freitag, 13. August 2021, durch 
das Ausfüllen der Umfrage zu bestätigen. 
Vielen Dank! 

Link für die Umfrage  (Standort Bahnhofstrasse) 

Link für die Umfrage  (Standort Kleine Kreuzzelg) 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yt7jb-7kr0KHh6cPzp_K7xm7epxMLAJHoTDmTDYOFuBUQjVSQkY4UzJMUEcyWUtTMDBBVVBKUVNQOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yt7jb-7kr0KHh6cPzp_K7xm7epxMLAJHoTDmTDYOFuBUQTRTRTJHNjVFM0NVNjZOUVlCTFoyT0tNNi4u

